
Kassenzeichen:

Gemeinde Rommerskirchen
Kämmerei
Bahnstraße 51

41569 Rommerskirchen

Betr.: Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift

Die Gemeindekasse wird hiermit widerruflich ermächtigt, die von mir/uns zu leistenden 
Zahlungen für die bezeichneten Abgaben bei Fälligkeit zu Lasten des unten bezeichneten
Kontos mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn das bezogene Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.

Dem Kontoführenden Geldinstitut für den gleichen Zweck erteilte Bank-/Daueraufträge
sind widerrufen.

Abgabenart fällig jeweils am: Abbuchung ab:
Grundbesitzabgaben 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.
Gewerbesteuer 15.02., 15.05., 15.08., 15.11.
Hundesteuer 15.05., 15.08.,
Elternbeiträge zum 01. eines Monats

Name und Vorname des Kontoinhabers

genaue Anschrift des Kontoinhabers (PLZ, Wohnort, Straße und Haus-Nr.)

Bankleitzahl Konto-Nummer

Name des Geldinstitutes

Ein Widerruf dieser Ermächtigung wird spätestens einen Monat vor der jeweiligen Fälligkeit
der Gemeindekasse mitgeteilt.

-------------------------------------------, den ............................           -----------------------------------
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

nur für die Kämmerei der Gemeinde Rommerskirchen bestimmt:
PSM DEB EA-Art Kassenzeichen gültig ab verarbeitet am

Bitte hier unbedingt das Ihnen vom 
Fachamt mitgeteilte neunstellige 
Kassenzeichen angeben. Dieses 
Kassenzeichen verwenden Sie bitte 
auch bei allen Schreiben und Anfragen 
an die Gemeinde Rommerskirchen.
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